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Kleine Anfrage 2841 
 
des Abgeordneten Ibrahim Yetim   SPD 
 
 
Wie fördert die Landesregierung die interkulturelle Öffnung der Verwaltung? 
 
 
In ihrem Koalitionsvertrag haben sich die regierungstragenden Fraktionen darauf verständigt, 
die anonymisierte Bewerbung durch andere Bewerbungsformen zu ersetzen. Das 
anonymisierte Bewerbungsverfahren wurde durch die Vorgängerregierung nach einer 
erfolgreichen Pilotphase eingesetzt. Es ermöglicht bei Einstellungsverfahren eine größere 
Chancengleichheit zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. 
 
 
Ich bitte die Landesregierung um die Beantwortung folgender Fragen:  
 
1. Wie hoch ist der Anteil der Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter mit 

Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst in Nordrhein-Westfalen? (Bitte pro Jahr seit 
2009 auflisten)? 

 
2. Welche Erkenntnisse zum Einfluss des Namens auf die Bewerbungschancen im 

öffentlichen Dienst liegen der Landesregierung vor?  
 
3. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung seit der Abschaffung des anonymisierten 

Bewerbungsverfahrens ergriffen, um Chancengleichheit zwischen Menschen mit und 
ohne Migrationshintergrund bei der Bewerbung zu erreichen? 

 
4. Welche alternativen Bewerbungsverfahren plant die Landesregierung? 
 
5. Ab wann wird die Landesregierung alternativen Bewerbungsverfahren, die 

Chancengleichheit zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund 
ermöglichen, einsetzen? 

 
 
 
 
Ibrahim Yetim 
 


